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Vereinbarung	Kinderfeuerwehr	

1.	Organisation	

Die	Kinderfeuerwehr	ist	Bestand	der	FF	Bad	Höhenstadt	e.V.	

2.	Aufgaben	und	Ziele	

Aufgaben	und	Ziele	der	Kinderfeuerwehr	sind	insbesondere:	

- 	die	spielerische	Vorbereitung	auf	die	Mitgliedschaft	in	der	Jugendfeuerwehr,	

- 	die	Erziehung	der	Mitglieder	zu	Nächstenhilfe,		

- 	die	Erziehung	zur	Gruppen-	und	Teamarbeit	sowie	

- 	die	Förderung	der	sozialen	Kompetenz.	

Zur	Erfüllung	der	vorgenannten	Aufgaben	und	Ziele	gehören	insbesondere	folgende	Aktivitäten:	

- 	Spiel	und	Sport	

- 	Basteln	

- 	Informationsveranstaltungen	(z.	B.	Besuch	von	FF)	

- Brandschutzerziehung	

- 	Verkehrserziehung	

- 	Gesundheitserziehung	sowie	

- 	Umweltschutz	

Im	Rahmen	der	Arbeit	der	Kinderfeuerwehr	dürfen	nicht	durchgeführt	werden:	

- Handlungen,	bei	denen	Kinder	durch	gesundheitsgefährdenden	Einflüsse		
(z.B.	Wärme,	Kälte,	Nässe,	Druck,	Lasten)	gefährdet	werden	können.	

- Bei	der	spielerischen	Ausbildung	an	Fahrzeugen	und	Geräten	ist	die	körperliche	
Leistungsfähigkeit	des	einzelnen	Mitgliedes	zu	berücksichtigen.	Auf	die	Einhaltung	
Unfallverhütungsvorschriften	ist	besonders	zu	achten.		

- Die	Kinderfeuerwehr	muss	ihren	Dienst	getrennt	vom	Dienst	der	Jugendfeuerwehr		
und	aktiven	Mannschaft	durchführen.		

3.	Mitgliedschaft	

- In	der	Kinderfeuerwehr	können	Kinder	aus	dem	Schutzbereich	der	FF	Bad	Höhenstadt	oder	
aus	dem	Gebiet	Fürstenzell	und	Ruhstorf	an	der	Rott	die	das	6.	Lebensjahr	vollendet	haben,	
auf	Vorschlag	des	Vorsitzenden	nach	schriftlichem	Antrag	der	Erziehungsberichtigten	
aufgenommen	werden	

Die	Mitgliedschaft	in	der	Kinderfeuerwehr	endet	

- 	durch	Übertritt	in	die	Jugendfeuerwehr	ab	dem	12.	Lebensjahr	

- 	durch	Austritt	



	

S e i t e 	2	|	3	

	

- 	durch	Aufgabe	des	Wohnsitzes	im	Schutzbereich	

- 	durch	Ausschluss	

- 	durch	Auflösung	der	Kinderfeuerwehr	

4.	Rechte	und	Pflichten	

Jedes	Mitglied	in	der	Kinderfeuerwehr	hat	das	Recht	

- 	bei	der	Gestaltung	der	Jugendarbeit	aktiv	mitzuwirken	und	

- 	in	eigener	Sache	gehört	zu	werden.	

Jedes	Mitglied	übernimmt	freiwillig	die	Verpflichtung	

- 	an	den	Dienststunden	und	Gruppenveranstaltungen	regelmäßig,	pünktlich	und	
	aktiv	teilzunehmen	

- 	die	im	Rahmen	dieser	Grundsätze	gegebenen	Anordnungen	zu	befolgen,	

- 	die	Kameradschaft	und	Freundschaft	zu	pflegen	und	zu	fördern.	

5.	Leitung	der	Kinderfeuerwehr	

1.	Der	Vorstand	beauftragt	ein	Feuerwehrmitglied	mit	der	Leitung	der	Kinderfeuerwehr.	Das	
Feuerwehrmitglied	muss	persönlich	und	fachlich	für	die	Arbeit	mit	Kindern	geeignet	sein	und	sollte	
eine	Ausbildung	als	Jugendgruppenleiter	verfügen.	

Weitere	geeignete	Helfer	sind	nach	Absprache	mit	dem	Vorstand	einzusetzen.	

Die	Aufgabe	soll	nicht	der	Jugendfeuerwehrwart/innen	übernehmen.	Gleichwohl	soll	er	den	Leiter/in	
der	Kinderfeuerwehr	bei	seiner	Aufgabe	in	jeder	Hinsicht	unterstützen.	

2.	Das	mit	der	Leitung	der	Kinderfeuerwehr	beauftragte	Feuerwehrmitglied	(Vereinsmitglied)	ist	nach	
Maßgabe	diese	Grundsätze	insbesondere	zuständig	für	

- 	Aufstellung	eines	Dienstplanes	

- 	Führung		eines	Mitgliederverzeichnisses	und	eines	Dienstbuches	

- 	Planung	und	Durchführung	der	dienstlichen	Veranstaltungen	

- 	Erledigung	der	laufenden	Verwaltungsarbeiten	

- 	Zusammenarbeit	mit	den	Führungsdienstgraden	

3.	Das	mit	der	Leitung	beauftragte	Feuerwehrmitglied	(Vereinsmitglied)	erstellt	zum	31.12.	eines	
jeden	Jahres	einen	Tätigkeitsbericht,	incl.	einer	Mitgliederstatistik,	und	leitet	diese	Bericht	dem	
Vorsitzenden	zu.	

6.	Kleiderordnung	

Eine	Kleiderordnung	besteht	nicht,	die	Dienstkleidung	der	Mitglieder	der	Jugendfeuerwehr	der	
Freiwilligen	Feuerwehr	darf	nicht	getragen	werden.	
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7.	Soziale	Sicherung	

Die	Mitglieder	der	Kinderfeuerwehr	sind	gegen	Unfälle	im	Dienst	der	Kinderfeuerwehr	bei		der	
jeweils	zuständigen	etwaigen	Vereinsunfallversicherung	versichert.	

Gruppenunfallversicherung	durch	den	Landesfeuerwehrverband	

Die	Aufsichtspflicht	beginnt	mit	der	Übergabe	an	die	Betreuer	und	endet	nach	Abmeldung	bei	den	
Betreuern.	

8.	Ausbildungsplan	

- 	Kleidung	der	Feuerwehrmänner/frauen	

- 	Basteln	für	Weihnachten,	Ostern….	

- 	Beteiligung	am	Martinsumzug	

- 	Wasserspiele	

- 	Wofür	sind	Hydranten	da	

- 	Fahrzeugkunde,	welche	Fahrzeuge	hat	meine	Feuerwehr	

- 	Spiel,	Spaß,	Sport	

- 	Wie	setze	ich	einen	Notruf	ab	

- 	Wir	machen	ein	Lagerfeuer	

- 	Grundlagen	der	erste	Hilfe	

- 	Verkehrserziehung	

- 	Umwelt	

- 	Gerätekunde	

- 	Fahrradtour	


